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(2) Ist das Vergehen Ausdruck eines hartnäckigen 
disziplinlosen Verhaltens des Täters, kann eine Ver
urteilung auf Bewährung nur ausgesprochen wer
den, wenn sie zur wirksamen erzieherischen Einfluß
nahme auf den Täter mit der Verpflichtung zur Be
währung am Arbeitsplatz oder einer Bürgschaft ver
bunden wird.
(3) Zweck der Strafen ohne Freiheitsentzug ist es, 
den Täter zur eigenen Bewährung und Wiedergut
machung anzuhalten, damit er künftig seiner gesell
schaftlichen Verantwortung gerecht wird. Die Stra
fen ohne Freiheitsentzug tragen dazu bei, die erzie
herische Kraft der sozialistischen Kollektive und ge
sellschaftlichen Organisationen zur Überwindung 
von Rechtsverletzungen zu entfalten.

Hinweis: Die Verwirklichung der Strafen ohne Frei
heitsentzug ist geregelt in §§ 339, 342 bis 346 StPO; 
§§ 12-16, 18-25, 42, 43 und 46 der 1. DB zur StPO 
und in der RV Nr. 14/75 des Ministers der Justiz vom 
27. 5. 1975 zur Arbeitsweise der Gerichte bei der 
Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen in Straf
sachen (Dul В 2 - 14/75).

§ 31
Bürgschaft
(1) Kollektive der Werktätigen können sich ver
pflichten, die Bürgschaft über den Rechtsverletzer 
zu übernehmen, und dem Gericht vorschlagen, eine" 
Strafe ohne Freiheitsentzug auszusprechen. Aus
nahmsweise können auch einzelne, zur Erziehung 
des Täters befähigte und geeignete Bürger die Bürg
schaft übernehmen.
(2) Bestätigt das Gericht im Urteil die Übernahme 
der Bürgschaft, sind das Kollektiv oder der Bürge, 
der sie beantragt hat, verpflichtet, die Erziehung des 
Rechtsverletzers zu gewährleisten.
(3) Die durch die Bürgschaft übernommene Ver
pflichtung erlischt nach Ablauf eines Jahres. Bei 
Verurteilung auf Bewährung kann sie für eine länge
re Dauer, jedoch nicht über die Bewährungszeit hin
aus bestätigt werden.
(4) Entzieht sich der Verurteilte der Bewährung und 
Wiedergutmachung, kann das Kollektiv oder der 
Bürge beim Gericht den Vollzug der mit einer Verur
teilung auf Bewährung angedrohten Freiheitsstrafe 
beantragen.
(5) Das Gericht bestätigt auf Antrag des Kollektivs 
oder des Bürgen das Erlöschen der Bürgschaft, wenn 
die Voraussetzungen für die Erfüllung der mit der 
Bürgschaft verbundenen Verpflichtungen weggefal
len sind.

§32
Pflichten und Rechte der Betriebe, 
staatlichen Organe, Genossenschaften, 
gesellschaftlichen Organisationen 
und der Kollektive der Werktätigen
(1) Wird eine Verurteilung auf Bewährung ausge
sprochen, so sind die Leiter der Betriebe, der staatli
chen Organe und Einrichtungen, die Vorstände der 
Genossenschaften und die Leitungen der gesell
schaftlichen Organisationen, in deren Bereich der 
Verurteilte arbeitet und lebt, verpflichtet, die erzie
herische Einwirkung auf den Verurteilten zu ge
währleisten und in ihrem Verantwortungsbereich die 
Erfüllung der dem Verurteilten auferlegten Pflichten 
zu kontrollieren. Sie haben zu sichern, daß der Ver
urteilte in einem geeigneten Kollektiv arbeitet und 
dieses bei der Erziehung zu unterstützen. Bei Verlet
zung der mit der Verurteilung auferlegten Pflichten 
können die Kollektive beim Leiter Maßnahmen ge
mäß Absatz 2 Ziffer 1 beantragen oder beim Gericht 
Anträge gemäß Absatz 2 Ziffer 2 stellen.
(2) Bei Verletzung der mit der Verurteilung auf Be
währung auferlegten Pflichten aus § 33 Absätze 3 
und 4 Ziffer 1,2 und 7 haben die Leiter der Betriebe, 
der staatlichen Organe und Einrichtungen oder die 
Vorstände der Genossenschaften das Recht,
1. Maßnahmen der disziplinarischen Verantwort

lichkeit - außer fristlose Entlassung - anzuwen
den, wenn diese nach den gesetzlichen Bestim
mungen zulässig sind;

2. gerichtliche Maßnahmen nach § 35 Absatz 5 oder 
den Vollzug der angedrohten Freiheitsstrafe zu 
beantragen. Der Antrag soll mit dem Kollektiv, 
dem der Verurteilte angehört, oder dem zustän
digen gesellschaftlichen Gericht oder dem Schöf
fenkollektiv beraten werden.

Hinweis: Vgl. Hinweise zu Art. 3 und § 26 StGB.

§33
Verurteilung auf Bewährung
(1) Mit der Verurteilung auf Bewährung soll der Tä
ter dazu angehalten werden, durch gewissenhafte 
Erfüllung seiner Pflichten und Bewährung in der Ar
beit und in seinem persönlichen Leben seine Tat ge
genüber der Gesellschaft wiedergutzumachen, seine 
gesellschaftliche Verantwortung zu erkennen und 
ernst zu nehmen und das Vertrauen der Gesellschaft 
auf sein künftig verantwortungsbewußtes Verhalten 
zu rechtfertigen.
(2) Mit der Verurteilung auf Bewährung wird im Ur
teil eine Bewährungszeit von einem Jahr bis zu drei 
Jahren festgesetzt, mit der dem Verurteilten be
stimmte Pflichten auferlegt werden können. Zu
gleich wird eine Freiheitsstrafe für den Fall ange
droht, daß der Verurteilte seiner Pflicht zur Bewäh
rung schuldhaft nicht nachkommt. Die Dauer der an
zudrohenden Freiheitsstrafe beträgt mindestens drei


